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Grüne Anliegen kommen sich in die Quere
Fotovoltaikanlagen sollen nur zweiDrittel eines Flachdachs einnehmen, der Rest soll begrünt werden. Unternehmer stören sich daran.

DinahHauser

Das städtische Energiekonzept beisst
sichmitdemUmweltkonzept. So sollen
einerseits Solaranlagen gefördert wer-
den. Der Fotovoltaik (FV) kommt bei
der erneuerbaren Energie ein grosser
Teil zu:Rund20Prozentdesgesamten
Strombedarfs könntenmittels Solaran-
lagenproduziertwerden, gemässBun-
desamt für Energie. Anderseits sollen
Flachdächer inderStadtSt.Gallenauch
begrüntwerden.DasStadtklimakönn-
te so angenehmer gestaltetwerden, da
begrünte Dächer eine kühlende Wir-
kunghaben.DieserZielkonflikt istThe-
ma einer Interpellation, welche der
Stadtrat bereits schriftlichbeantwortet
hat. Sie ist auf der Traktandenliste der
Parlamentssitzungvonheute zufinden.

Betroffen von diesem Interessen-
konflikt sind demnach Flachdächer,
welche rundeinenDrittel der fürFVge-
eignetenDachflächenausmachen. Pe-
ter Jans weiss um den Zielkonflikt. Er
ist der zuständige Stadtrat für die Di-
rektionTechnischeBetriebe, zu denen
auch die Dienststelle Umwelt und
Energie gehört. «Hier gibt es verschie-
dene Interessen undAnsprüche», sagt
Jans.Einerseits stündenmitderBegrü-
nung die Biodiversität und das Klima
im Fokus. Er sagt jedoch auch: «Wenn
wir die Ausbauziele erreichen wollen,
dann müssen wir jährlich dreimal so
viele Solaranlagen bauenwie bisher.»

Indenvergangenen fünf Jahrenbe-
trugderZubauvonFotovoltaikanlagen
jährlich 1500 Kilowatt Peak. Kilowatt
Peak misst hierbei die Spitzenleistung
einer Anlage. Um bis 2050CO2-neut-
ral zu sein, ist allerdings ein jährlicher
Zubau von 4500Kilowatt Peak nötig.

Die Dienststelle Energie und Um-
welt sowie dasAmt fürBaubewilligun-
gen haben sich zusammengesetzt und
sichdiesemZielkonflikt angenommen.
Herausgekommen ist dabei, dass ein
Drittel derDachflächebegrüntwerden
soll, die restlichen zwei Drittel für So-
laranlagen genutzt werden sollen.

Unternehmerwusstebisvor
kurzemnichtsvonderPraxis
StefanMerz fühlt sichvonderRegelung
überrumpelt. DerGeschäftsführer der
in St.Gallen ansässigen Solarmotion
GmbHhattedies vor kurzemperZufall
aus seinem beruflichen Umfeld erfah-
ren. Danach vereinbarte er einen Ter-
min beim städtischen Amt für Baube-
willigungen, um sich zu informieren.
«Dort istmir erklärtworden, dassman
das ab sofort so umsetzenmöchte.»

Gegen die Idee an sich, Grün- und
Solarflächenzukombinieren, hatMerz
nichts. «Dies bringt auch Vorteile.
Denn kühle Module arbeiten effizien-
ter.» Der Wirkungsgrad wäre also hö-
her. Was ihn stört, ist, dass diese Vor-
gaben ohne Ankündigung eingesetzt
wurden.Merz sagt: «Diesgefährdet ak-
tuelle Projekte undmacht die Planung
unsicher.» Er empfindet es als be-
fremdlich, dass die Branche bei der
Ausarbeitung nicht mit einbezogen
wurde.

Kostenhöherals
beiflacherAnlage
Er sieht auch die Gefahr, dass Interes-
sierte nun mehr Hemmungen hätten,
eine Solaranlage anzuschaffen. Denn
kombiniert mit einer Dachbegrünung
könne der Aufwand sowie die Kosten
erheblichhöher sein.Erstensbenötigen
begrünte Dächer mehr Unterhalt.
Zweitens braucht es in einigen Fällen
erhöhte, sogenannte aufgeständerte
Anlagen,wennsichGrünflächendarun-
ter befinden.

Derzeit könnenflacheAnlagen imver-
einfachtenVerfahrenbewilligtwerden.
Es nennt sich Meldeverfahren. Für
hochgeständerteAnlagen ist jedochein
reguläres Baugesuch einzureichen.
Nichtnur sinddieKosten fürdieErstel-
lung solcher Anlagen grösser. Der Be-
willigungsprozess ist komplexer und
benötigtmehr Zeit.

Merz sagt: «Es kommt mir so vor,
alshättemandieKostenfolgenundden
erhöhten Aufwand bei der Ausarbei-
tungnicht bedacht.»Zudemverliere er
durchdieKurzfristigkeit alsUnterneh-
mer die Glaubwürdigkeit. «Gewisse
Projekte brauchen Jahre.Wenn dazwi-
schenohneVorwarnungdieVorausset-
zungenändern,dannmussmanwieder
von vorne anfangen.»Dies seimit ent-
sprechenden Kosten für den Kunden

verbunden,wodurchdieserdasProjekt
dann fallen lassen könnte. «Das ist si-
cher auchnicht imSinnderStadt», sagt
Merz.

AucheinandererUnternehmeraus
derRegionmeldete sichbei derRedak-
tion, da er sich von der Regelung ähn-
lichüberrumpelt fühlt. Ermöchte aber
anonymbleiben.

GrosseDächer
müssenbegrüntwerden
Stadtrat Peter Jans nimmt der Argu-
mentation der Unternehmer etwas
Wind aus den Segeln. Er stellt klar:
«Dabei handelt es sich nicht um eine
verbindliche Regel, sondern um eine
Empfehlung.» IvanFurlan,Dienststel-
lenleiter des städtischenAmts fürBau-
bewilligung, gibtEinblick indieRechts-

lage. Das Amt hat mit der Dienststelle
für Umwelt und Energie die Empfeh-
lung ausgearbeitet.

Für Flachdächer bis 100 Quadrat-
metergibt es lautFurlankeineRegelun-
gen zur Begrünung. Ab 100 Quadrat-
metern schreibt es die Bauordnung
aber vor. «Wir sind also gesetzlich ver-
pflichtet, dieBaugesucheentsprechend
zu beurteilen.» Möchte der Liegen-
schaftsbesitzer in diesem Fall auf eine
Begrünung verzichten, so wäre eine
Ausnahmebewilligung nötig.

Die Begrünung von Flachdächern
hatteursprünglichprimärdieFunktion,
dasWasser zurückzuhalten, damit bei
Regen die Kanalisation entlastet wird.
Mittlerweile hat eine Dachbegrünung
weitere Aufgaben übernommen auch
im ökologischen Bereich, wie es in der

Interpellationsantwort heisst.Dies be-
treffe nebst der Kühlung des Stadtkli-
mas etwa die Biodiversität.

Als die Bauordnung im Jahr 2000
erlassenwordensei, seienSolaranlagen
noch nicht auf dem Vormarsch gewe-
sen, sagt Furlan. «Seit ein paar Jahren
stellen wir aber fest, dass immermehr
FV-Anlagengebautwerden.»Auch ihm
ist der Interessenkonflikt zwischen
Energie- und Umweltkonzept be-
wusst.«Deswegenmöchtenwir beiden
Zielen, Klima und Energie, so gut es
geht gerecht werden.»

Dies sei bei der Ausarbeitung der
Empfehlung im Zentrum gestanden.
Schliesslich würden begrünten Dä-
chern auch ein grosses Potenzial zuge-
sprochen, wenn es um das Stadtklima
gehe. Furlan sagt: «Wir sind der Mei-
nung, dass bei grossen Dächern, auf
denen eine FV-Anlage installiert ist,
mindestens ein Drittel begrünt sein
soll.Dann sehenwir diePflicht derBe-
grünung erfüllt.» Seit rund einem Jahr
seidieseEmpfehlungnun inBeratungs-
gesprächenweiter gegebenworden.

Für den Dienststellenleiter sei es
verständlich, dass für Anlagenbauer
primär ihre Anlagen im Vordergrund
stehen. Er sehe sich aber auch in der
Pflicht, demAnliegen des Stadtklimas
mit den begrünten Dächern die not-
wendigeBeachtung zukommenzu las-
sen. Er sagt denn auch, dass die Mit-
arbeitenden in den Beratungsgesprä-
chenentsprechenddasGegenüber von
dieserLösungüberzeugen. Furlan fügt
an:«DieBauherrenprofitierenschliess-
lich auch von der Regelung.» Der Lei-
ter spricht damit an, dass so letztend-
lich zwei Drittel der Dachfläche nicht
zwingendbegrüntwerdenmüssen.Das
Amt für Baubewilligungen verzichte
hier auf die Forderung einer komplet-
ten Begrünung.

In der Stadt St.Gallen werden immer mehr Solaranlagen installiert. Die Dächer der Olmahallen sind bereits bestückt. Bild: Ralph Ribi

Kommentar

Zu viel Bürokratie hemmt den Klimaschutz
Für eine klimaneutrale Gesellschaft
ist Sonnenenergie unabdingbar. Vor
diesemHintergrund leuchtet die
Empfehlung der Stadt St.Gallen,
auf grossen Flachdächern nurmehr
60 Prozent der Flächemit Panels
zu belegen, nicht ein. ImGegenteil.
JedesMegawatt elektrische Energie,
die durch Photovoltaik erzeugt wird,
reduziert die Kohlenstoffdioxid-
belastung.

Begrünte Flachdächer sindwün-
schenswert, gewiss. Sie fördern die
Biodiversität und kühlen.Wenn es
aber darumgeht, ein grosses Flach-
dach für denKlima- undUmwelt-

schutz zu nutzen, sollte die Fotovol-
taik prioritär behandelt werden.
UrbanHeating ist ein Thema. Aber in
einer Kleinstadt wie St.Gallen, die auf
700MeternHöhe überMeer liegt, ist
die Überhitzung imGegensatz zu
Megacitys wieMadrid oder
Los Angeles vernachlässigbar.
Klar: Verzichtet ein Liegenschaften-
besitzer auf eine Investition in Son-
nenenergie, ist ein grünes Flachdach
vorzuschreiben.

Die Stadt St.Gallen tut viel in Sachen
Klima- undUmweltschutz. Erst
kürzlichwurde ein Klimaartikel in die
Gemeindeordnung aufgenommen.

Für Liegenschaftenbesitzer, die für
die Umwelt und das KlimaGeld in
dieHand nehmen, ist eines gewiss
nicht dienlich: Ein Reglemente-
undKonzeptedschungel. Ermuss
gelichtet werden; klare Regeln tun
not. Dass ein grünes Anliegen ein
anderes beisst, ist demKlimaschutz
abträglich.
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